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Verfärbung von
Steinoberflächen

Die Reklamation von »verfärbten« Be
tonpfiastersteinen in Flächenbefesti
gungen hat in den letzten Jahren
deutlich zugenommen. Nicht selten
gehen die Kunden davon aus, dass es
sich bei den vorliegenden »Verfär
bungen« um Ausblühungen handelt
[6], [7], [9], [10]. Hier stellt sich die Fra
ge, warum die Menge an Reklamati
onen aufgrund von Verfärbungen in
den letzten Jahren so zugenommen
hat. Die Bearbeitung dieser Schäden
zeigt dass die Zunahme derartiger
Reklamationen unterschiedliche Ursa
chen hat:
1. Erhöhtes Anspruchsdenken der Kun

den
2. Reklamation als Kostenbremse bei der

Herstellung von Flächenbefestigungen
sowohl bei privaten Flächen (Terrassen,
Garagenzufahrten), aber auch bei öf
fentlichen Flächenbefestigungen, bei
denen ein gepflegtes Straßenbild oder
auch optisch anspruchsvolle Marktplät
ze erstellt werden sollen

3. Verwendung ungeeigneter Fugen- und
Bettungsmaterialien.

Die immer weiter steigenden Ansprüche
der Kunden an die Optik von Flächenbe
festigungen werden zum einen durch die
(zum Teil auch irrationalen) Versprechen
der Steinproduzenten in den Werbekata
logen gefördert. So erwarten Kunden
heute eine annähernd vollständige Farb
gleichheit zu Musterflächen oder sogar zu
Fotos in Produktkatalogen und das, ob
wohl eigentlich jedem Kunden klar sein
müsste, dass nicht ein Pflasterstein ausse
hen kann, wie der andere. Trotzdem wird
die Optik (Farbe und Oberflächenstruktur)
der vor Ort verlegten Pflastersteine bei

Streitigkeit teilweise sogar mit Fotos aus
Produktkatalogen verglichen, welche die
tatsächliche Optik und im Besonderen
auch die Oberflächenbeschaffenheit der
Produkte im Regelfall nicht sachgerecht
wiedergeben können. Darüber hinaus
sind gewisse Farbunterschiede allein auf
grund der technisch unvermeidbaren
Schwankungen der Ausgangsstotfe und
der Produktionsschwankungen nicht völ
lig zu vermeiden. Darüber hinaus ist zu
beachten, dass sowohl die Verlegung der
Pflastersteine (z. B. durch die Auswahl des
verwendeten Fugenmaterials) als auch die
Nutzung der Flächenbefestigung (Auf
bringung von Verschmutzungen) nicht
selten einen erheblichen Einfluss auf die
Farbgebung der Flächenbefestigung hat.

Dieser Umstand wird häufig nicht aus
reichend beachtet, sodass sich die Strei
tigkeiten mehren, bei denen die Nutzung
oder die Verwendung ungeeigneter Fu
genmaterialien ursächlich für die Entste
hung von Verfärbungen auf Beton-
pflastersteinen sind. Im nachfolgenden
Artikel wird speziell auf Farbverände
rungen an Pflastersteinen eingegangen,
die ursächlich auf die Nutzung bzw. die
verwendeten Fugenmaterialien zurückzu
führen sind.

1 Aktuelles Technisches
Regeiwerk

Im aktuellen Technischen Regelwerk für
die Verlegung von Betonpflastersteinen
im Straßenbau finden sich, neben vielen
anderen Anforderungen z.B. an die zu
verwendenden Pflastersteine, auch kon
krete Anforderungen an die Fugenmateri
alien, die zur Herstellung tragfähiger und

dauerhafter Flächenbefestigungen einge
setzt werden dürfen. Hier sind im Beson
deren die Anforderungen aus der ZW
Pflaster-StB 06 zu nennen:

»Es ist ein Material zu verwenden, das
dem Aussaugen möglichst großen Wider
stand entgegenbringt« (Verwendung ge
brochener Fugenmaterialien [1] und [4],
die sich besonders stark in der Fuge ver
krallen).

»Für den Fugenschluss eignen sich Ge
steinskörnungen mit hohem Feinanteil«
(zuerst trockenes Einfegen und dann
nasses Einschlämmen einer feinkorn
reichen Gesteinskörnung 0/2 mm als Fu
genschluss [1] und [4]).

Beide Vorgaben dienen dem Ziel, den
Austrag der Fugenmaterialien im Rahmen
der Nutzung zu reduzieren und damit die
Verformungsstabilität und Dauerhaftig
keit der Flächenbefestigung zu erhöhen
und sind diesbezüglich auch sinnvoll.

Leider werden diese Vorteile aber mit
einer erhöhten Gefahr der Verfärbung
von Steinoberflächen erkauft. So reduzie
ren feine, gebrochene Fugenmaterialien
nicht nur den Austrag aus der Fuge, viel
mehr weisen gerade derartige Materialien
auch eine deutlich erhöhte Tendenz zur
Verkrallung in raueren (nicht geschlif
fenen) Steinoberflächen auf. Vor diesem
Hintergrund ist auch der maximale Anteil
an Feinanteilen mit 9 M.-% nach TL
Pflaster-StB 06 als kritisch für die Verfär
bungsgefahr optisch anspruchsvoller Flä
chen zu bewerten. Die Hinweise im Tech
nischen Regelwerk auf die Verwendung
besonders feinkörniger Materialien zur
Herstellung eines Fugenschlusses stellen
diesbezüglich eine »absolute Katastro
phe« dar.
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An dieser Stelle ist daran zu erinnern,
dass die Regelwerksetzung für den Stra
ßenbau (FGSV TL Pflaster, usw.) selbstver
ständlich nicht den Schwerpunkt auf die
Vermeidung von optischen Reklamationen
hat. Vielmehr soll das Technische Regel-
werk in erster Linie dem Zweck dienen, die
Stabilität und Dauerhaftigkeit von Ver
kehrsflächen zu erhöhen. Aus diesem
Grunde ist eine einfache Übertragung der
Vorschriften aus dem Straßenbau auf den
privaten (häufig optisch geprägten) Be
reich nicht nur kritisch, sondern häufig so
gar schadensauslösend. So sollte die Bet
tung einer Terrassenfläche aufgrund der
nicht zu erwartenden Befahrung — wie
auch gemäß ZW Wegebau [5] zulässig —

besser mit einem Splitt 2/5 mm als mit
einem Splitt 0/5 mm ausgeführt werden,
da die Entwässerungsfähigkeit (bei Einhal
tung der Filterregeln) mit einem Splitt
2/5 mm viel einfacher sicherzustellen ist,
als mit einem Splitt 0/5 mm.

In ähnlicher Weise sollte auf die Ein
bringung eines Fugenschlusses mit einer
feinkornreichen Gesteinskörnung 0/2 mm
verzichtet werden, wenn Flächen herge
stellt werden, die hohen optischen Anfor
derungen genügen sollen. Sogar die Ver
wendung von gebrochenen Materialien
sollte bei nicht befahrenen, privaten Flä
chenbefestigungen hinterfragt und dafür
auf ein regelmäßiges Nachsanden hinge
wiesen werden. So hat sich gezeigt, dass
die Verwendung gebrochener Fugenma
terialien (im Vergleich zur Verwendung
ungebrochener Fugenmaterialien) übli
cherweise die Verfärbungsgefahr an
Pflastersteinen deutlich erhöht.

Eine Prüfung der Antragsfragen bei
entsprechenden Gutachten zeigt, dass
die Kunden im Regelfall davon ausgehen,
dass die vor Ort vorliegenden Verfär
bungen ursächlich auf eine mangelhafte
Steinqualität zurückzuführen sind, wes
halb sie fälschlicherweise gegen den
Steinproduzenten klagen. In den nachfol
genden Abschnitten werden zuerst einige
Fallbeispiele vorgestellt, bei denen nicht

das Steinmaterial verantwortlich für die
Entstehung der Verfärbungen ist. Ab
schließend werden einige Hinweise gege
ben, was bei der Inaugenscheinnahme
von Flächenbefestigungen beachtet wer
den sollte, um die Schadensursache sach
gerecht zu ermitteln.

2 Schadensbeispiele

Nachfolgend werden exemplarisch vier
Schadensfälle vorgestellt, bei denen die
Art der Nutzung bzw. die Verwendung
eines aus optischen Gesichtspunkten un
geeigneten Fugenmaterials ursächlich für
die reklamierten Verfärbungen von Pflas
tersteinen in Flächenbefestigungen waren.

2.1 Schadensbeispiel 1
(Verschmutzungen)

Bei dem ersten Beispiel handelt es sich um
einen Rechtsstreit, bei dem die Bauherrn
gegen den Pflastersteinlieferanten ge
klagt hatten, da die Betonpflastersteine
der Flächenbefestigung des seitens der
Klägerin privat genutzten Objektes (siehe
Abb. 1), Ausblühungen und Farbverände
rungen aufwiesen. Bei der Inaugenschein
nahme dieser Flächenbefestigung zeigte
sich, dass das vor Ort eingebrachte Pflas
ter eine deutliche Farbveränderung (Auf
hellung) im Vergleich zu den gelieferten
Pflastersteinen aufwies (siehe Abb. 2:
Nicht verlegter Pflasterstein mit im Rand-
bereich dunklerer Farbe im Vergleich zur
Flächenbefestigung).
Anmerkung: Auf die Bewertung der in der
Steinmitte befindlichen Ausblühungen
wird in diesem Artikel nicht eingegangen.

Im Rahmen der Inaugenscheinnahme
der betroffenen Flächenbefestigung, des
in der Nähe der Flächenbefestigung be
findlichen Lagerplatzes der Pflastersteine
und der Umgebung um die betroffene
Flächenbefestigung fielen die nachfol
genden Punkte auf:
• Auf dem Lagerplatz der Pflastersteine

lag eine deutliche Staubentwicklung
zum Zeitpunkt des Ortstermins vor

(siehe Abb. 3b). Die dort gelagerten
Pflastersteine zeigten bereits vor der
Verlegung deutliche Verschmut
zungen, bei denen es sich i.d.R. nicht
um Calciumcarbonate (übliche Aus
blühungen) handelte.

• Direkt neben der beanstandeten Flä
chenbefestigung fanden sich Teilflä
chen, wo feinkörnige Fremdmaterialien
anstanden (siehe Abb. 3a), welche zum
Teil auch die umgebenden Flächenbefes
tigungen verschmutzt hatten.

Zur Beurteilung der Ursache der Verfär
bungen wurden vor Ort Pflastersteine
entnommen und im Labor der MPVA
Neuwied GmbH wie nachfolgend be
schrieben untersucht:

Abb. 3 a+b: Umgebende Verschmutzungsquellen

Abb. 2: Farbunterschied zwischen einer Rückstell

Abb. 1: Reklamierte Flächenbefestigung probe und den Steinen der Flächenbefestigung
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Abb. 4 a+b: Verschmutzung der Steinoberflächen,
oben verschmutzte Steinoberfläche / unten gewon
nene Verunreinigung
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• Durchführung von Reinigungstests
• Durchführung mikroskopischer Unter

suchungen an den verfärbten Pflaster
steinen (siehe Abb. 4a) bzw. der ge
wonnenen Reinigungsflotten (siehe
Abb. 4b).

Anmerkung: Unter dem Begriff Reini
gungsflotte versteht man das Gemisch
des Reinigungsmittels und der von den
Proben entfernten Verschmutzungen. Im
Rahmen dieser Untersuchungen war fest
zustellen, dass die Oberfläche der Pflas
tersteine massiv mit Schmutz und einem
Grünbewuchs bedeckt war.

Bewertung

Die vor Ort verlegten Betonpflastersteine
waren deutlich verfärbt. Ursächlich ist
diese Verfärbung aber nicht auf eine er
höhte Ausblühneigung der Pflastersteine
zurückzuführen. Vielmehr zeigte sich im
Rahmen der Untersuchungen, dass die
Verfärbungen ursächlich auf einen
Schmutzeintrag in die Oberfläche der
Pflastersteine während der Zwischenlage
rung und/oder Nutzung der Flächenbefes
tigung zurückzuführen waren.

2.2 Schadensbeispiel 2
(Verfärbung durch Fugenmaterial)

gung wiesen die Betonpflastersteine nach
Aussage des Bauherrn keine signifikante
Verfärbung/Aufhellung auf. Zum Zeit
punkt des Ortstermins war festzustellen,
dass nahezu die gesamte Flächenbefesti
gung eine deutliche Verfärbung/Aufhel
lung aufwies. Daneben fanden sich kleine
Teilflächen, in denen die Pflastersteine
noch annähernd ihre Ausgangsfarbe
zeigten (siehe Abb. 6).

Gemäß den Informationen im Rahmen
des Ortstermins handelt es sich bei der in
Abb. 6 gezeigten Tellfläche um einen
nachträglich eingebrachten Bereich. Zur
Klärung der Schadensursache wurden vor
Ort Pflastersteine sowie die Bettungs- und
Fugenmaterialien entnommen. Im Labor
der MPVA Neuwied GmbH wurden die
auf den Pflastersteinen aufsitzenden Ver
schmutzungen abgetrennt (siehe Abb.
7a) und ebenso wie die verschmutzten
Steinoberflächen (siehe Abb. 7b) und die
vor Ort entnommenen Fugenmaterialien
mikroskopisch untersucht.

Abschließend konnte im Rahmen wei
tergehender Tests gezeigt werden, dass
das vor Ort eingesetzte Fugenmaterial
(Diabas-Splitt 1/3 mm) ursächlich für die
vor Ort aufgetretenen Verfärbungen war.
So konnten die Verfärbungen der Flä
chenbefestigung im Labor durch Einarbei
ten des Fugenmaterials in die Oberfläche
eines nicht verfärbten Pflastersteins nach
gestellt werden (siehe Abb. 8).

Bewertung

Abb. 6: Kleine Teilfläche, in der die Pflastersteine
noch annähernd ihre Ausgangsfarbe aufwiesen

der Flächenbefestigung belassen. Direkt
nach der Verlegung der Flächenbefesti

Abb. 7 a+b: Digitalmikroskopische Untersuchung
eines verfärbten Pflastersteins und der aus der
Steinoberfläche abgetrennten Verschmutzung; oben:
verschmutzte Steinoberfläche 1 unten: gewonnene
Verunreinigung

Bei dem betreffenden Objekt handelt es
sich um die Flächenbefestigung eines Fir
menparkplatzes (siehe Abb. 5), auf dem
ein Betonsteinpflaster verlegt wurde. Nach
der Verlegung der Pflastersteine wurde die
Fuge mit einem Diabas-Splitt 1/3 mm ge
füllt und die Flächenbefestigung abgerüt
telt. Abschließend wurde nochmals Dia- Die vor Ort verlegten Betonpflastersteine
bas-Splitt 1/3 mm aufgebracht und der waren deutlich verfärbt. Ursächlich sind
überschüssige Splitt über den Winter auf die Verfärbungen darauf zurückzuführen,

Abb. 5 a+b: Ver[ärbte Flächenbefestigung eines Firmenparkplatzes
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dass sich das Fugenmaterial mechanisch
in der Steinoberfläche verkrallt hat. Kri
tisch wirkte sich im vorliegenden Fall zum
einen das verwendete Fugenmaterial,
zum anderen aber auch die lange Liege-
zeit des Fugenmaterials auf der Flächen-
befestigung (über den Winter) aus.

2.3 Schadensbeispiel 3
(Verschmutzung von oberflä
chenvergüteten Betonpiatten)

Bei dem dritten Schadensfall sollte ein
Gutachten erstellt werden, da die im Be
reich eines Gebäudeeingangs verlegten
hochpreisigen, oberflächenvergüteten
Betonplatten nach Ansicht des Verlegers
und des Bauherrn keine ausreichende Rel
nigungsfähigkeit aufwiesen. Bei dem be
troffenen Objekt handelte es sich um eine
repräsentative Flächenbefestigung vor
dem Eingang eines Bürogebäudes (siehe
Abb. 9). Hier wurden oberflächenvergü
tete, anthrazitfarbene Betonplatten ver
legt, die angabengemäß bereits kurz
nach der Verlegung massive Verschmut
zungen zeigten.

Sowohl der Verleger als auch der Bau
herr waren der Ansicht, dass die verwen
deten, hochpreisigen, oberflächenvergü
teten Betonplatten nicht derart schnell
verschmutzen dürften. Bei der näheren
Inaugenscheinnahme des Objektes und
dessen Umgebung zeigte sich, dass auch
die im Gehwegbereich verlegten Bau
stoffe (siehe Abb. 1 Oa) massive Ver
schmutzungen aufwiesen. Darüber hi
naus waren auch die auf der Gebäude-
rückseite auf Paletten gelagerten, noch
unverlegten Betonplatten zum Teil deut
lich verschmutzt (siehe Abb. 1 Ob).

Auf Basis der durchgeführten Untersu
chungen waren die Verschmutzungen der
Betonplatten darauf zurückzuführen, dass
der seitwärts liegende Boden hohe Lehm-
anteile enthielt und sich diese Lehmanteile
in die Plattenoberflächen eingearbeitet
hatten. Des Weiteren wurde der Fugen
sand angabengemäß mehrere Tage auf

der Flächenbefestigung belassen, sodass
auch dieser durch die Nutzung intensiv in
die Plattenoberfläche eingearbeitet wurde.

Der vorliegende Fall ist ein typisches
Beispiel dafür, dass in einigen Fällen sei
tens der Kunden (oder auch Verleger)
nicht gerechtfertigt hohe Anforderungen
an die Produkte gestellt werden. So kön
nen Oberflächenvergütungen zwar das
Anschmutzungsverhalten von Betonplat
ten reduzieren und gleichzeitig deren Rei
nigungsfähigkeit verbessern, doch sind
auch diese sog. » Fleckschutzbeschich
tungen« im Regelfall nicht in der Lage,
eine Verschmutzung mit stark anschmut
zenden Bestandteilen (und hierzu gehö
ren lehmhaltige Böden) vollständig zu
verhindern. Die hohen Anteile an sehr
feinen und sich stark in der Plattenober
fläche verkrallenden Bestandteile der
lehmhaltigen Böden müssen auch bei
hochwertigen Betonplatten zeitnah wie
der entfernt werden. Ansonsten verblei
ben dauerhafte Verschmutzungen, die
nur mit sehr »harten Maßnahmen« (die
ggf. zur einer Veränderung der Platten-

oberfläche führen) wieder beseitigt wer
den können.

Bewertung

Die Verfärbungen wurden durch den seit
wärts anstehenden, lehmhaltigen Boden
verursacht. Auch oberflächenvergütete
Betonplaffen sind nicht in der Lage, der
artige Verschmutzungen (gerade bei lan
gen Kontaktzeiten zwischen den Stein-
oberflächen und den Verschmutzungen)
dauerhaft zu verhindern.

2.4 Schadensbeispiel 4 (Verschmut
zung von oberflächenvergüte
ten Betonpiatten durch gebun
dene Fugenmaterialien)

Bei dem letzten Fall sollte ein Gutachten
erstellt werden, da die vor Ort verlegten
hochpreisigen, oberflächenvergüteten Be

tonpiatten eine deutlich von der Muster-
platte abweichende Farbe aufwiesen. Bei
dem betroffenen Objekt handelt es sich
um eine repräsentative Terrassenfläche auf
der anthraziffarbene Betonplatten verlegt
und mit einem »zementären Fugenmateri

Abb. 10 a+b: Verschmutzter Gehweg undver- Abb. 11 a+b:Terrassenfläche mit verfärbten an-
schmutzte Lagerware — oben verschmutzter thrazitfarbenen Betonplaffen

Gehwegbereich / unten: auf Paletten gelagerte
unverbaute Betonplatten

Abb. 9: Flächenbefestigung mit den verschmutzten
anthrazitfarbenen Betonplaften
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al« verfugt wurden (halbgebundene Bau
weise). Die beiden linken Plattenreihen in
Abb. 11 unten sind nicht mit dem »ze
mentären Fugenmaterial « verfugt worden
und zeigen im Gegensatz zu den verfugten
Bereichen keine Aufhellung.

Wie das rechts oben aufgeführte Bild
zeigt, weist die mit dem »zementären Fu
genmaterial« verfugte (siehe rechte Teilflä
che im Abb. 11 unten) eine deutlich hellere
Farbe als die unverfugte Teilfläche (siehe
linke Teilfläche im Abb. 11 unten) auf. Auf
grund der Verfärbung der Betonplatten
wurden Reinigungsversuche mit einem Ze
mentschleierentferner an einer verfärbten
Teilfläche der Flächenbefestigung seitens
eines Mitarbeiters des Produzenten des Fu
genmaterials vorgenommen. Auf Basis
dieses Vorversuches empfahl der Produ
zent des Fugenmaterials die großflächige
Reinigung der Terrassenfläche mit einem
Zementschleierentferner. Im Ergebnis wie
sen die reklamierten Betonplatten immer
noch eine Aufhellung auf.

Bewertung

Bei der Ausführung der Arbeiten bzw. der
Reinigungsversuche an dem o.g. Objekt sind
gleich mehrere Fehler gemacht worden:
1. Es wurden keine sachgerechten Vorver

suche mit den zu verwendenden Beton-
platten und dem Fugenmaterial durchge
führt.

2. Nach der Einbringung des Fugenmate
rials erfolgte die Reinigung der Beton-
platten vermutlich zu einem zu späten
Zeitpunkt, weshalb sich das zementge
bundene Fugenmaterial mit normalen
Maßnahmen nicht mehr vollständig
aus der Oberfläche der Betonplatten
entfernen ließ.

3. Die Verwendung eines Zementschleier
eniferners ist bei oberflächenvergü
teten Betonprodukten als ausgespro
chen kritisch zu bewerten. So besteht
bei der Anwendung von Zement
schleierenifernern auf Betonptodukten
das Risiko, dass die Oberflächenstruk
tur der Betonprodukte verändert wird,
was häufig zu Porositäts- und zu Farb
veränderungen führt.

Bei den hochpreisigen, oberflächenvergü
teten Betonplaffen sind derartige Porosi
täts- und Farbveränderungen aufgrund
der hohen optischen Bedeutung der da
mit hergestellten Flächenbefestigung als
besonders kritisch zu bewerten. Darüber
hinaus waren die Materialien, die zur
Oberflächenvergütung eingesetzt wur
den, selbst säurelöslich, sodass die Ober
flächenvergütung im oberflächennahen

Bereich durch die Säurebehandlung ent
fernt wurde.

3 Hinweise für die Inaugen
scheinnahme von reklamier
ten Flächenbefestigungen

In diesem Abschnitt sollen Hinweise ge
geben werden, worauf im Rahmen einer
sachgerechten Inaugenscheinnahme von
Flächenbefestigungen zu achten ist, bei
denen Farbunterschiede oder Farbände
rungen auf Flächenbefestigungen rekla
miert wurden.

Im Regelfall hat der Sachverständige
bei entsprechenden Streitigkeiten neben
der Frage, ob Verfärbungen vorliegen
auch die Frage zu beantworten, worauf
die Verfärbungen ursächlich zurückzufüh
ren sind. Im Ergebnis ist zu klären, wer für
die optischen Beanstandungen verant
wortlich und damit auch für deren Besei
tigung zuständig ist. Um die Frage nach
der Verantwortlichkeit für die Verfär
bungen sachgerecht beantworten zu
können, sollte der Sachverständige im
Rahmen der Schadensaufnahme neben
der betroffenen Flächenbefestigung auch
die Umgebung in Augenschein nehmen,
um hier Hinweise auf potentielle Ursa
chen für die Verfärbungen zu gewinnen.
Nachfolgend sind einige Punkte formu
liert, auf die bei der Bewertung entspre
chender Verfärbungen einzugehen ist:
• Wurden die Fugen mit einem farblich

stark abweichenden Fugenmaterial
verfugt?

Die Farbe des Fugenmaterials sollte in
etwa dem der Steinoberfläche entspre
chen. Sofern dies nicht möglich ist, sollten
aber zumindest keine extremen Farbun
terschiede (sehr helles Fugenmaterial bei
sehr dunklen Pflastersteinen oder sehr
dunkles Fugenmaterial bei sehr hellen
Pflastersteinen) gewählt werden, da diese
Kombinationen ein sehr hohes Verfär
bungsrisiko beinhalten (siehe Abb. 12).
• Befinden sich auf den Nachbarflächen

Materialien, die zur Verfärbung der
Produkte geführt haben könnten? Hier
kommen z. B. anstehende Böden, auf
gebrachter Rindenmulch oder das
Laub von Bäumen in Betracht.

• Wie wird die Flächenbefestigung ge
nutzt? Stehen auf der Flächenbefesti
gung z. B. Topfpflanzen, die gedüngt
werden (siehe Abb. 13), oder fährt der
Eigentümer regelmäßig mit dem Ra
senmäher und anhaftendem Grün-
schnitt über die Flächenbefestigung
(siehe Abb. 14).

• Befindet sich die Flächenbefestigung
über große Teile des Tages im Schat
ten? Eine starke Verschattung der FIä
chenbefestigung kann zu einem deut
lichen Grünbefall der Produkte und
damit zu einer Verfärbung der Stein-
oberflächen führen (siehe Abb. 1 5).

• Wird die Flächenbefestigung regelmä
ßig gereinigt, sodass sich die ver
schmutzenden Bestandteile nicht über
einen langen Zeitraum in den Produkt-
oberflächen festsetzen können? Im Re
gelfall verschmutzen Produkte deutlich
stärker, wenn die aufgebrachten Ver
schmutzungen über einen langen Zeit
raum auf die Produktoberflächen ein
wirken können. Selbst vergütete Pro
dukte zeigen bei langen Einwirkzeiten
kritischer Stoffe (z. B. Blattwerk) im Re
gelfall Verschmutzungen, die im Nach
hinein nicht mehr sachgerecht zu ent
fernen sind. So kann Blattwerk auf den
Produkten, aufgrund der enthaltenen
Gerbstoffe zu dauerhaften Verfär
bungen am Pflaster führen.

Abb. 14: Verschmutzungsquelle: Grünschnitt

Abb. 12: Verfärbungen durch die Verwendung eines
schwarzen Fugenmaterials bei weiß eingefärbten
Betonpflastersteinen
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5 Literaturverzeichnis

Gerade in der jüngeren Vergangenheit
hat die Anzahl an Reklamationen auf
grund massiver Verfärbungen von Beton-
pflastersteinen und -platten in Flächenbe
festigungen deutlich zugenommen. Auf
grund der Zunahme der Reklamationen
wurde im vorliegenden Artikel auf poten
tielle Gefahren für die Entstehung von
Verfärbungen hingewiesen. Gerade die
heutzutage verwendeten Fugenmateri
alien stellen hierbei eine wichtige Scha
densquelle dar.

Bei der Diskussion mit Verarbeitern
über das Thema, welche Fugenmateri
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Abb. 15: Grünbefall
durch Verschattung und
Gerbstoffe von Bäumen

alien schadensfrei zu verwenden sind,
muss im Regelfall auch der Sachverständi
ge passen. Üblicherweise kommt seitens
des Sachverständigen noch der Hinweis,
dass die Fugenmaterialien nicht zu hohe
Feinteile (gemäß TL Pflaster sind 9 M.-%
zulässig) aufweisen sollten. Allein dies
reicht auf Basis aktueller Schadensfälle
aber nicht aus, da auch Fugenmaterialien
mit unter 9 M.-% Feinanteilen bezüglich
der Verfärbungsneigung als kritisch zu
bewerten sind. Darüber hinaus sollten die
nachfolgend genannten Empfehlungen
zur Reduzierung der Verfärbungsgefahr
beachtet werden:
• Die Fugenmaterialien sollten nicht zu

lange auf der Flächenbefestigung be
lassen werden.

• Die Farbe des Fugenmaterials sollte in
etwa dem der Steinoberfläche entspre
chen.

• Die Menge an Feinanteilen des Fugen
materials sollte bei optisch hochwer
tigen Flächen auf deutlich unter
9M.-% begrenzt werden; auf einen
Fugenschluss sollte bei diesen Flächen
— soweit es möglich ist — verzichtet
werden.

Selbst wenn alle oben genannten Maß
nahmen beachtet wurden, lässt sich die
Entstehung von Verfärbungen durch Fu
genmaterialien nicht vollständig vermei
den. Aus diesem Grunde sollten Vorver
suche mit dem zu verwendenden Fugen
material und den zu verwendenden Pflas
tersteinen durchgeführt werden, auf de
ren Basis bewertet werden kann, ob bei
diesen Produkten eine erhöhte Verfär
bungsgefahr vorliegt.
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